
Was leibt P. Petrus denn —:D 3 mun, falls er nachtröglich entdectt
daß mn der Auffaſſung, das Hindernis ſei erloſchen, geirrt hat? Rur
ern Weg bleibt angbar, daß nämlich ern eſu Um Sanation ans
Ordinariat, bezwꝛ die Pönitentiarie richtet, mit Darlegung ſeiner
Handlungsweiſe, da die Heilung WAi der Urzel ohne beſondere, riftige
Gründe nicht gewährt wird Daß die Sanation der Frau nicht mit
teilen kann, verſchlägt I dieſem nichts, da Anna der feſten Cber
zeugung iſt, ihre Ehe ſei nunmehr gültig Dbmt beſteht keine nennens
werte Gefahr, daß ſie in einer ſpäteren Beichte überhaupt noch auf den
.  all 3u prechen Ibmm und da aus der Handlungsweiſe des Beicht⸗vaters gefolgert wird, die Ehe ſei ungültig geblieben.

Geiſtingen ieg Immakulatakolleg).
Dr EmilRouff SS. RIII (Ordnung einer Ehe auf Sterbebe Herr Müller ill

mit einer Proteſtantin eine Ehe eingehen. Da ieſelbe aber außerdem
noch blutsverwandt iſt mM ritten Grade der Seitenlinie, ſo weigert
ſich der Pfarrer, Um Dispens einzugeben. Deshalb läßt Herr Müller
ſich nUur bürgerlich trauen e  nder, die QAus dieſer Ehe ſtammen,
läßt proteſtanti taufen und chickt ſie auch n die proteſtantiſche
Ule Als aber kürzlich bdtran wurde, wollte er ſeine Ehe In Ord
nung bringen und ließ einen katholiſche Prieſter rufen. Letzterer verlang
von Müller und ſeiner „Frau“ die entſprechenden Kautelen und das
Verſprechen, die Kinder In die katholiſche Schule 3u ſchicken und katholiſch.
werden zu laſſen Ohne Widerſtreben werden auch die Kautelen und
das Verſprechen geleiſtet und ſchriftlich niedergelegt. Da wegen der
beſonderen Verhältniſſe auch die Ausführung dieſer Verſprechen moraliſch
er iſt, glaubt der rieſter die Sache jetzt un Ordnung bringen U können.

C geht er in folgender Weiſe vor In der Beichte dispenſiert
vom Hindernis der Blutsverwandtſchaft und der Religionsverſchieden⸗

heit und gibt ſodann die Abſolution von den Sünden. une Abſolution
von Zenſuren aber hält EL für überflüſſig, weil die heiden ſich nicht

ministro aàeatholico aben trauen laſſen Nachdem elde das
iuramentum de statu libero abgeleg haben, aſſiſtiert EL mit zwei
Zeugen der Ehe Hierauf.er er die biſchöfliche Behörde, er
habe von den Hinderniſſen abſolviert und die Ehe in Ordnung gebracht,
QAmi dies nach Can 1077 Im Geheimarchiv der bi chöflichen Kurie ver⸗
merkt werden könne. — Hat er richtig gehandelt?

Da alle Kautelen geleiſtet wurden, ſo konnte ImM vorliegenden Falle
die Ehe icher Iun Ordnung gebracht werden, und zwar ſowohl zUur Be
ruhigung des Gewiſſens als auch zur Legitimation der Nachkommenſchaft
vgl. can. 1043 und Qbet konnte auch von mehreren Hinderniſſen
zugleich dispenſiert werden (ogl

Bei der Rekonziliation hat aher der rieſter nicht un allem richtig
gehandelt. unä hat EL ſich geirrt, wenn meinte, weil die beiden
ſich nicht II ministro acatholico hätten trauen laſſen, hätte Müller
ſich auch keine Zenſur zugezogen. ies iſt fa wahrſcheinlich 1—3
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nach den Rochte vor dem Leder⸗ ſicher falſch aber nach dem neuen Rechte.
Nach dem früheren Rechte betrachteten nämlich viele Autoren einen
ſolchen als einen „fautor“ der Häreſie,!) esha EL ſich auch nach ihrer
Anſicht die dem Papſte Speciali modo reſervierte Exkommunikation
Uzbg Nach den Beſtimmungen des odex Iin C&.  2 2319 aber hat ſich
Müller ogar mehrere Exkommunikationen zugezogen, ie aber alle dem
Ordinarius reſerviert ſind Zunächſt verfiel EL einer Exkommunikation,
weil EL ſeine Kinder von einem akatholiſchen Religionsdiener taufen
ließ; ferner 309 EL ſich eine Exkommunikation dadurch 3u, daß EL
ſeine Kinder proteſtantiſch erziehen ließ CI. Müller In Todesgefahr
war, konnte ihn jeder rieſter von dieſen Exkommunikationen abſolvieren
(Can 882, Die Abſolution von dieſen Zen
foro interno egeben werden. 2)

ſuren aber Ws IN

Wieviel Fehler ſonſt noch gemacht wurden, hängt von den nä heren
Umſtänden ab War nämlich och Zeit, ſich —um Dispens den 11ts
ordinarius 3u wenden, ſo dies unbedingt (hen müſſen
(can 1044) War der ekurs den Ortsordinarius aber unmöglich,
dann muß man unterſcheiden, ob der betreffende rieſter der rts
farrer war, oder ob EL vom Ortspfarrer rechtmäßig zur Eheaſſiſtenz
delegiert Dar nach Gd;  — 1096, B als Kaplan eine allgemeine
Delegation atte), oder bb Beichtvater oder Sacerdos assistens des
Cà  — 1098 war

War der rieſter der Ortspfarrer Uund konnte EL ſich nicht mehrden Ortsordinarius wenden, dann EL nach C&.  — 1044 er die
Vollmacht, von den fraglichen Ehehinderniſſen dispenſieren Gänzlichverkehrt aber war Es, von dieſer 0  ma bei der Beichte, alſo IN EOrO
Sacramentali Gebrauch machen. Wie nun, wenn ern ſolcher Patientwieder geſund wird, ſeine Ehe ſich aber nachträglich unglücklich geſtaltet,und etzt eine ngültigkeitserklärung beantragt wegen des Hinderniſſesder Blutsverwandtſchaft? Wer beweiſt ihm, daß von dieſem Hindernis
rechtmäßig dispenſiert iſt? Man ird antworten: Der Prieſter hat 10die Sache das Ordinariat eri  “ und dort iſt die Dispenin den Akten niedergelegt. Hierauf iſt 3u erwidern: Urch dieſen Berichtdas Ordinariat kann der Prieſter mit dem Beichtſigill in Konfliktgekommen ſein. Aber ſelbſt dazu die Erlaubnis des Pönitentenhatte, ſo hat doch verkehrt gehandelt. In Cal 1047 ird nämlichb verlangt, daß bei einer Dispens 1 koro interno NONn Sacramentali
eine Eintragung un das Geheimarchiv ſtattfinde, nie aber deutet derKodex auch im geringſten An, daß eine ähnliche Eintragung auchgeſchehen müſſe bei einer Dispens 1 kor0o interno Sacramentali. Der
Grund iſt klar eine Eintragung hätte nämlich doch keine Beweis—
kraft Dies ergibt ſich aus Call 1757, 3, der beſtimmt „Unfähig  * euge

Lehmkuhl, Theolo
des ath Kirchenrechtes I3 968

gia Moralis 1111. 1182 Haring, Grundzüge
Theol.⸗prakt. Suartalſchrift 1926, 24⁵
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3u ſein ſind Die ieſter bezug auf was ſie hei der ſakra
mentalen Beichte erfahren aben, auch wenn ſie vom Beichtſigill befreit
wurden. Id ogar dasjenige, was irgend jemand auf irgend elne Weiſe
gelegentli Beichte gehört hat, kann man nicht einmal als ern
indicium Veritatis' gelten laſſen.“ In Verbindung mit dieſer Be
ſtimmung kann man Es aher wohl verſtehen, Vte der Kodex Calnn 1077
beſtimmt: „Wurde die Dispens nUr fOrO interno Sàacramentali 9E
geben, dann iſt für das korum EXternum Elne Dispens nötig.7„

Daraus ergibt ich, daß der Pfarrer die Dispens III foro EXtern0
erteilen müſſen.

War der rieſter, welcher die Ehe i Ordnung brachte, vom Pfarrer
rechtmäßig uL Eheaſſiſtenz delegiert, ſo beſtand bezüglich der
Dispensvollmachten von Ehehinderniſſen keine Schwierigkeit
Der odex ſpricht nämlich n CII 1044 CMnem ſolchen keine beſonderen
Vollmachten für die Todesgefahr 3u önnte esha der erwähnte
Prieſter für die Dispens den Pfarrer rekurrieren, dann müßte 4 *
ES tun War aber der CEUL den Pfarrer unmöglich, ſo iſt vor Em‚
u beachten, daß der zur Eheaſſiſtenz delegierte rieſter niemals als
der CC  — 1098 erwähnte Sacerdos àassistens fungieren konnte Denn
eln ſolcher Sacerdos assistens Imm nach dem genannten Kanon nur

Betracht, Enn weder der Pfarrer noch Eun von ihm delegierter rieſter
3uU erreichen iſt Nach Vermeer kann man ſolchen Fall als

perplexus betrachten h erklären, daß das Hindernis zeſſier
und nachher den Ordinarius rekurrieren. Nach E  0 kann man
annehmen, man ſei vom Pfarrer nicht nur 3zur Eheaſſiſtenz delegiert,
ſondern implicite auch VI Dispens von den etwaigen Hinderniſſen,
eil man nach Cdll 200 annehmen muß, daß demjenigen, dem Eelne
Vollmacht delegiert iſt, auch delegiert iſt, was u deren Ausführung
nötig iſt

War der erwähnte rieſter nulr Beichtvater, aber nicht zur Ehe
aſſiſtenz delegiert, dann EL nach Call 1044 die Vollmacht, von
Ehehinderniſſen 3 dispenſieren, aber NUVr „PIO kOrO intern0 1II atUu
Sacramentalis 6onfessionis tantum“. Bekanntlich hat ſich leſe Be
timmung Ene Diskuſſion wiſchen den Autoren angeſchloſſen,
bb der Beichtvater 1 actu Sacramentalis COnfessionis auch von öffent
en Ehehinderniſſen, die ;10 auch iM unſerem FalleIn Frage kommen,
dispenſieren könne. An ſich könnte Aaher auch der Beichtvater von
öffentlichen Ehehinderniſſen dispenſieren unter Berufung auf Cal. 209,
der ſagt „Bei poſitivem, wohlbegründetem Ubium oder facti
ſuppliert die 1 die Urisdiktion.“ Weil aber Dispens,
wie ſchon oben erwähnt, nachträglich nicht bewieſen werden kann, ſo
önnten daraus die größten Unzuträglichkeiten entſtehen. Solange deshalb
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noch auf irgend Eerne Weiſe die en 1 koro extern0o Tteilt werden
kann, muß ES geſchehen ann ſich aher der Beichtvater den Tts
pfarrer Dispens von den Ehehinderniſſen wenden, dann muß
* tun QAbet darf nicht überſehen, ſich auch noch außerdem für die
Eheaſſiſtenz delegieren 3u laſſen, was unſerem 5  alle der rieſter
anſcheinend auch vergeſſen hat dann EL ſich aber weder den rts
pfarrer wenden, noch von ihm delegierten Prieſter erreichen, dann

EL der Ehe als „Sacerdos assistens“ und hat auch deſſen
Vollmachten. Ein „Sacerdos assistens“ kann aber nach alII. 1044 auch

koro EX:terno0o von den Ehehinderniſſen dispenſieren. Fungierte daher
unſer Prieſter als „Sacerdos assistens“, ſo durfte nach dem früher
eſagten auch nur Ff0rO EX:ternoO von den Ehehinderniſſen dis⸗
penſieren.

Münſter Dr Heribert Jone M Cap
(Unangebrachte ilde.) Bei Pfarrer er  ein Ene

gebliche L/ die heiraten will aber keinen Totenſchein ihres Mannes
beibringen kann Sie wird natürli abgewieſen Sie erſchein Enn weites
Mal und bringt Eerne Freundin mit die ſchwört daß ſie beim Leichen⸗
begängniſſe des rage ſtehenden Mannes anweſen geweſen ſei Der
Pfarrer äßt ſich erweichen und umm die Trauung vor Einige Zeit
nachher wird die Frau vom ſtaatlichen Gericht & Bigamie ver⸗
Urteilt * anderen Falle egnügte ſich auf vieles Bitten der
Pfarrer mit der ſogenannten einfachen Todeserklärung des annes,
E nach öſterreichiſchem bloß die Ordnung der vermögens⸗
rechtlichen Fragen, nicht die Löſung der Ehe durch den vermuteten Tod

Die Cue Ehe war Enne unglückliche und ſuchten die Gheleute
ſelbſt die ſtaatliche ngültigkeitserklärung 0 die auch erfolgte. Da
kanoniſch die orme. abgeſchloſſene Ehe ſoange als gültig anguſehen
iſt, bis das Gegenteil erwieſen iſt, dieſes Gegenteil (das EN des Ver
mißten) aber nicht bewieſen werden konnte, war Ein verhängnisvoller
Widerſpruch zwiſchen kirchlichem und ſtaatlichem Recht geſchaffen Darum
nicht zUur Unzeit mi ſein!

Graz 17. Dir  V.NV Haring
V. (Spitalzeugnis ſtatt T  e mne verheiratete Frau läßt

ſich ſtaatlich von ihrem Manne quoa thorum CllSam cheiden und
wandert nach Nordamerika aus brt geht ſie, obwohl kirchlich noch
gültig verheiratet, Emne ivilehe Enn Nach Jahren ſtirbt ſie
1 der Tod wird durch En Zeugnis der Spitalvorſtehung beglaubigt.
Durch Briefe kann der Mann die dentität der Verſtorbenen mit ſeiner
einſtigen Gattin nachweiſen. Kann der itwer auf run dieſes Zeug
niſſes Eenne neue Ehe eingehen? Kirchlich hat der Ordinarius, bezw das
Ehegericht entſcheiden, ob dem Zeugnis Beweiskraft zukommt. Wenn

der Echtheit nicht gezweifelt werden kann, ird man allgemeinen
ſich mit dieſem Zeugniſſezufrieden geben können. Staatlicherſeits
fragte man bei der nordamerikaniſchen Geſandtſchaft Wien d ob
durch Zeugniſſe der Tod eines Menſchen als erwieſen anzunehmen


